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Stand: Dezember 2018 
Zustimmung zur Feststellung 

 

ENTWURF 

 

Zweite Verordnung 

zur Änderung des Gesetzes 

über den Bebauungsplan Eidelstedt 53 

Vom ...      

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635) in 
Verbindung mit § 3 Absätze 1 und 3 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 
30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 27), 
sowie § 1 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt 
geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 27), wird verordnet: 

 

§ 1 

Das Gesetz über den Bebauungsplan Eidelstedt 53 vom 22. Oktober 1985 (HmbGVBl. S. 288), zuletzt 

geändert am 4. November 1997 (HmbGVBl. S. 494, 505, 507), wird wie folgt geändert: 

1. Die beigefügte „Anlage zur zweiten Verordnung zur Änderung des Gesetzes über den Bebau-

ungsplan Eidelstedt 53“ wird dem Gesetz hinzugefügt. 

2. In § 2 werden folgende Nummern 26 und 27 angefügt: 

„26. Für das in der Anlage mit „A“ bezeichnete Mischgebiet an der Kieler Straße und für das in 

der Anlage mit „D“ bezeichnete Mischgebiet am Niekampsweg/Antonie-Möbis-Weg sowie 

für die in der Anlage mit „C“ bezeichneten Gewerbegebiete an der Kieler Straße und an 

der Elbgaustraße sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Ausnahmsweise können in den 

Gebieten nach Satz 1 Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, die mit Kraftfahrzeugen 

einschließlich Zubehör handeln. Ausnahmsweise können in den Gebieten nach Satz 1 

auch Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, die in unmittelbarem räumlichen und be-

trieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder Gewerbebetrieben stehen und nicht mehr 

als 10 vom Hundert der mit Betriebsgebäuden überbauten Fläche, jedoch nicht mehr als 

150 m² Geschossfläche aufweisen. 

 27. Für das in der Anlage mit „D“ bezeichnete Mischgebiet am Niekampsweg/Antonie-Möbis-

Weg sind Spielhallen und ähnliche Unternehmen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hambur-

gischen Spielhallengesetzes vom 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 505), geändert am 

20. Juli 2016 (HmbGVBl. S. 323), sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf 

Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, unzulässig.“ 

 

§ 2 

Die Begründung der zweiten Änderung des Bebauungsplans wird beim Staatsarchiv zu kostenfreier 

Einsicht für jedermann niedergelegt. 
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§ 3 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Die Begründung der zweiten Änderung des Bebauungsplans kann beim örtlich zuständigen 

Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Ab-

drucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erworben werden. 

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-

ten sind, kann ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit 

des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 

dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht in-

nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten 

Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich werden 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 

und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 2. Änderung des Bebau-

ungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 


